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Norm

BPGG §13

Rechtssatz

Es kann für die Beurteilung als „Selbstzahler" bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise keinen

entscheidenden Unterschied machen, ob der Betre4ende die Kosten für Unterbringung und Versorgung in einer

stationären Einrichtung von vornherein aus eigenen Einkünften oder eigenem Vermögen getragen hat oder dem

Sozialhilfeträger die von diesem zunächst bevorschussten Kosten zur Gänze ersetzt hat. Entscheidend für die

Behandlung als „Selbstzahler" ist, dass die Kosten der stationären P7ege vom Betre4enden letztlich ausschließlich aus

eigenen Einkünften bzw eigenem Vermögen bestritten wurden.
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